
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S A T Z U N G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand nach der Mitgliederversammlung vom 26. Februar 2015 
 

 
 

 

 
 
 

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e.V. 
 

 
 
 
 



 2 

Die GESELLSCHAFT FÜR ARBEITSWISSENSCHAFT e.V, Sitz Dortmund, welche in 
das Vereinsregister eingetragen ist, verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953. 
 
1. Ihre Zwecke sind: 

a) die wissenschaftlichen und die fachlichen Belange der Arbeitswissenschaft zu 
fördern,  
b) die Verbindung unter den an der Arbeitswissenschaft Interessierten im deut-
schen Sprachraum und die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu 
pflegen. 

 
2. Diese Aufgaben erfüllt die Gesellschaft, indem sie 

a) mindestens einmal im Jahr eine wissenschaftliche Tagung veranstaltet, 

b) internationale Tagungen auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaft unterstützt, 

c) durch Preise die wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Arbeitswissen-
schaft fördert, 

d) als Publikationsorgan für die Verbreitung von Forschungsergebnissen die Zeit-
schrift für Arbeitswissenschaft herausgibt. 

 
3.  Die Gesellschaft hat 

a) ordentliche Mitglieder 

b) Ehrenmitglieder 

c) fördernde Mitglieder 

d) korporative Mitglieder. 
 
4.1 ORDENTLICHE MITGLIEDER können solche Personen werden, die sich in der 

Arbeitswissenschaft qualifiziert haben. 
Die Aufnahme erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversamm-
lung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden auf schriftlichen Antrag, der von zwei 
ordentlichen Mitgliedern befürwortet werden muss.  

 
4.2  EHRENMITGLIEDER können auf schriftlichen Vorschlag von mindestens zwei 

ordentlichen Mitgliedern Persönlichkeiten des In- und Auslandes werden, die sich 
in hervorragendem Maße um die Arbeitswissenschaft oder um die Gesellschaft für 
Arbeitswissenschaft verdienst gemacht haben. Die Wahl der Ehrenmitglieder er-
folgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung. 

 
4.3  FÖRDERNDES MITGLIED kann jede an der Arbeitswissenschaft interessierte 

natürliche oder juristische Person werden. 
Die Aufnahme fördernder Mitglieder erfolgt durch den Vorstand. Sie bilden in ihrer 
Gesamtheit den Förderkreis, der die Gesellschaft in ihren Aufgaben unterstützt. 

 
4.4.   KORPORATIVES MITGLIED kann jede Organisation sein, deren Mitglieder auf 

dem Gebiet der Arbeitswissenschaft tätig sind. Die Aufnahme korporativer Mitglie-
der erfolgt durch die Mitgliederversammlung. 

 
5.1  Die ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft sind nach den Bestimmungen dieser 

Satzung in der MITGLIEDERVERSAMMLUNG stimm- und wahlberechtigt sowie 
wählbar. 
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5.2  Die ordentlichen und korporativen Mitglieder haben einen Jahresbeitrag zu zahlen, 
dessen jeweilige Höhe die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes 
festsetzt. 

 
5.3  Den Mindestjahresbeitrag für fördernde Mitglieder setzt die Mitgliederversamm-

lung auf Vorschlag des Vorstandes fest. 
 
5.4 Mitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, sind von den Beitragszahlun-

gen befreit. 
 
5.5 In besonderen Fällen kann der Geschäftsführer auf Antrag den Jahresbeitrag für 

ordentliche Mitglieder auf die Hälfte ermäßigen. 
 
5.6 Der Austritt aus der Gesellschaft muss durch schriftliche Erklärung an den Vor-

stand erfolgen. 
 
5.7 Der Vorstand beschließt den Ausschluss eines Mitgliedes aus der Gesellschaft mit 

einfacher Stimmenmehrheit, wenn: 
a)  das Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Mahnung länger als 2 Jahre mit sei-

ner Beitragszahlung im Rückstand ist, 
b)  das Mitglied seine Mitgliedschaft missbraucht oder das Ansehen der Gesell-

schaft schädigt. 
Der Ausschluss ist dem/der Betreffenden unter Angabe der Gründe schriftlich mit-
zuteilen. Dem/der Ausgeschlossenen steht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach Zustellung des Ausschlussschreibens das Recht des Einspruchs zu. Dieser 
Einspruch hat aufschiebende Wirkung. 

 
6.1  Organe der Gesellschaft sind: 

a)  die Mitgliederversammlung 
b)  der Vorstand. 

 
6.2  Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder in geheimer Wahl mit 

einfacher Stimmenmehrheit. 
 
6.3 Dem Vorstand gehören an: 

a)  der Präsident/die Präsidentin 
b)  zwei VizepräsidentInnen 
c)  mindestens drei weitere Mitglieder 
d)  das Geschäftsführende Vorstandsmitglied 

 
6.4 Die Amtsdauer der Mitglieder des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Die Vorstands-

mitglieder können grundsätzlich unmittelbar anschließend zweimal wiedergewählt 
werden. Davon ausgenommen ist das Geschäftsführende Vorstandsmitglied, des-
sen Wiederwahl unbegrenzt möglich ist. 

 
6.5 Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihren Reihen den Präsidenten/die Präsidentin 

und die VizepräsidentInnen mit einfacher Mehrheit bei Anwesenheit von mindes-
tens fünf Mitgliedern. 

 
6.6  Der/die scheidende PräsidentIn soll bei Wiederwahl in den Vorstand in der Regel 

die Funktion eines/einer VizepräsidentenIn übernehmen. Eine daran anschließen-
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de Wiederwahl zum/zur PräsidentIn ist nicht möglich. Der/die zweite Vizepräsi-
dent/in soll bei Wiederwahl in den Vorstand die Funktion des/der PräsidentIn 
übernehmen. 

 
6.7  Der Vorstand tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Er ist bei Anwesenheit 

von mindestens vier Mitgliedern beschlussfähig und beschließt mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Präsidenten/der Präsidentin. Der Vorstand kann schriftlich abstimmen. 

 
6.8  Die Gesellschaft wird nach § 26 BGB durch den Präsidenten/die Präsidentin oder 

eine/n der Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen vertreten. 
 
7.  Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied führt die Geschäfte der Gesellschaft 

nach den Beschlüssen des Vorstandes. Es hat Niederschriften über die Vor-
standssitzungen und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung anzufertigen, die 
vom Präsidenten/von der Präsidentin zu unterzeichnen sind. Es ist ferner im Ein-
vernehmen mit dem Präsidenten/der Präsidentin für die Informationsangelegen-
heiten der Gesellschaft zuständig. 

 
8.  Die Mitgliederversammlung hat aus ihrer Mitte zwei Mitglieder als Rechnungsprü-

ferInnen zu bestellen, die vor der Mitgliederversammlung die Rechnungslegung 
des Geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes prüfen und über das Ergebnis in der 
Mitgliederversammlung zu berichten haben. 

 
9.1  Die MITGLIEDERVERSAMMLUNG muss mindestens einmal jährlich einberufen 

werden und findet in der Regel anlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft statt. 
 
9.2 Der Präsident/die Präsidentin, oder im Falle seiner/ihrer Verhinderung der/die Vi-

zepräsident/in, hat mindestens vier Wochen vorher schriftlich zu der Mitglieder-
versammlung einzuladen und die Tagesordnung bekanntzugeben. Eine elektroni-
sche Versendung der Einladung zur Mitgliederversammlung nebst Tagesordnung 
ist zulässig. 

  
9.3  Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung müssen vor Eintritt in die Tagesord-

nung schriftlich gestellt und begründet werden. Über die Aufnahme in die Tages-
ordnung wird mit einfacher Mehrheit beschlossen. 

 
9.4  Die Mitgliederversammlung ist mit den anwesenden Mitgliedern beschlussfähig. 
 
9.5  Der Mitgliederversammlung obliegen: 

a)  Vorschläge, Anregungen und Beschlüsse für die Arbeit der Gesellschaft 
b)  Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstandes sowie 

des Berichtes der RechnungsprüferInnen 
c)  Entlastung des Vorstandes 
d)  Festsetzung des Jahresbeitrages 
e)  Wahl der Vorstandsmitglieder 
f)  Beschlussfassung über Aufnahme von Mitgliedern 
g)  Wahl von korporativen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern 
h)  Beschlussfassung über die Geschäftsordnung und die Satzungsänderung 
i)  Wahl der RechnungsprüferInnen 
j)  Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft. 
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9.6  Soweit in der Satzung nicht eine andere Mehrheit vorgesehen ist, wird mit einfa-

cher Mehrheit abgestimmt. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder. Die Auflösung der 
Gesellschaft kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Drei-
viertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

 
9.7  Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
 
9.8  Wenn mindestens 10 % der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft schriftlich 

unter Angabe von Gründen beim Vorstand eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung beantragen, so hat der Vorstand diese mit einer Frist von mindestens 
vier Wochen einzuberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat die 
gleichen Rechte wie die ordentliche Mitgliederversammlung. 

 
10.1  Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke.     
10.2  Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.            
10.3  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
11.0 Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei endgültigem Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen der Gesellschaft an die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, die es unmittelbar und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke zu 
verwenden hat.    

- - - - - - - - 
 

 

Geschäftsstelle: 
Ardeystraße 67 
44139 Dortmund 
Telefon: 0231 - 12 42 43 
Telefax: 0231 – 7 21 21 54 
E-Mail: gfa@ifado.de 
Internet: www.gesellschaft-fuer-arbeitswissenschaft.de 
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